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Wichtige Neuigkeiten für Pferdebesitzer 
 

 

1.1.2013 Damit Sie den Überblick über die vielen Erneuerungen in der Pferdehaltung nicht verlieren 
fassen wir für Sie an dieser Stelle gerne nochmals die wichtigsten Änderungen betreffend 
Pferderegistrierung und Impfung zusammen. Bei allfälligen Fragen geben wir Ihnen gerne Auskunft.  

 

Pferderegistrierung 
 
 alle Pferde sollten mittlerweile bei der Tierverkehrs-Datenbank Agate (www.agate.ch) 

registriert sein und ihren eigenen Pferdepass mit Signalement haben. Falls Sie noch keinen 
Pferdepass haben, kommen wir gerne bei Ihnen vorbei, um das Signalement für ihr Pferd zu 
erstellen 

 nach dem 1. Januar 2011 geborene Fohlen müssen zusätzlich zum Pferdepass auch per 
Mikrochip gekennzeichnet werden. Bitte melden sie ihr Fohlen innerhalb von 30 Tagen nach 
der Geburt bei der Tierverkehrs-Datenbank an. Danach haben sie bis am 30. November des 
Geburtsjahres Zeit, um ihr Fohlen chippen und das Signalement aufnehmen zu lassen. Sie 
dürfen sich dafür gerne an uns wenden. Bis am 31. Dezember des Geburtsjahres sollten Sie bei 
einer dafür anerkannten Organisation einen Pass für ihr Fohlen bestellen. In der Schweiz 
anerkannte Organisationen sind: Schweizerischer Freiberger Zuchtverband, Verein Special Color 
Schweiz, Zuchtverband CH-Sportpferde, Islandpferdevereinigung Schweiz, Zuchtverband 
„Cheval Suisse“, Schweizerischer Verband für Ponys und Kleinpferde, Shagya-Araberverband 
der Schweiz, Schweizerischer Shetlandpony Verband, Schweizerischer Haflingerverband, 
Schweizerische Zuchtgenossenschaft für Arabische Pferde, Fédération Suisse de courses de 
chevaux, Haflinger-Reinblut Selektion-Reittyp Schweiz, Syncicat d’élevage Le Poney Romand, 
Schweizerischer Verband für Pferdesport, Identitas AG. Daneben gibt es auch im Ausland 
anerkannte und in der Schweiz zur Ausstellung von Equidenpässen zugelassene 
Zuchtorganisationen 

 der Pass oder eine Kopie vom Signalementsblatt muss beim Tier aufbewahrt werden 
 Sie sollten für ihr Pferd einen Verwendungszweck bestimmen und diesen im Pass eintragen: ist 

ihr Pferd als Nutztier deklariert so muss ein Behandlungsjournal geführt werden, es dürfen nur 
für Nutztiere zugelassene Medikamente eingesetzt werden und das Pferd kann geschlachtet 
werden. Möchten sie ihr Pferd als Heimtier deklarieren, so stehen ihm alle Behandlungen offen 
und es muss kein Behandlungsjournal geführt werden. Sein Leben wird einmal durch einen 
natürlichen Tod oder durch Euthanasie beendet werden. Ein als Heimtier deklariertes Pferd 
kann aber niemals wieder zum Nutztier werden 

 bitte melden sie Änderungen wie Eigentümerwechsel, Stallwechsel, Wechsel des 
Verwendungszwecks (von Nutz- zu Heimtier), Kastrationen oder auch den Tod ihres Pferdes 
innert 30 Tagen bei der Tierverkehrs-Datenbank 

 bitte beachten Sie, dass diese Registrierungspflicht nicht nur für Sportpferde gilt, sondern für 
alle Equiden inklusive Ponies, Esel, Maulesel und Maultiere 

 
Sie finden wichtige Informationen zum Thema unter: www.agate.ch/portal/web/agate/equiden 

http://www.agate.ch/
http://www.agate.ch/portal/web/agate/equiden


 
 
 

Impfvorschriften des Schweizerischen Verbands für Pferdesport (SVPS) 
 
 seit dem 1. Januar 2013 ist ein neues Veterinärreglement beim SVPS in Kraft getreten. Neu 

müssen alle Pferde, die an offiziellen Prüfungen starten, eine dritte Grundimmunisierung 
aufweisen. Dazu erhalten die Pferde eine zweite Grundimmunisierung nach 21 - 92 Tagen, 
sowie eine dritte innert 6 Monaten +/- 21 Tagen 

 diese neue Regelung der Grundimmunisierung gilt für alle Fohlen, die ab dem 1. Januar 2013 
geboren werden und die an offiziellen Prüfungen teilnehmen werden 

 die Auffrischungsimpfung ist nach wie vor für nationale offizielle Prüfungen innert 365 Tagen 
durchzuführen, für internationale FEI-Prüfungen innert maximal 6 Monaten und 21 Tagen. Wir 
schicken unseren Kunden gerne eine Impferinnerung, damit dieser Termin nicht versäumt und 
eine erneute Grundimmunisierung notwendig wird 

 Bitte beachten Sie, dass einzelne Verbände eigene Regelungen haben 
 Zwischen Impfung und Turnierteilnahme muss in jedem Fall eine Wartezeit von 7 Tagen 

eingehalten werden. 


